
in Ausschnitten 
1. Anmeldung: 
Mit der Anmeldung bieten Sie der Ev. Jugend im Kirchenkreis Soltau auf der Grundlage des Reisevertragsrechts (§ 651 BGB) den 
Abschluss eines Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung genannten Leistungsbeschreibungen und Preise unter 
Einbeziehung dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen verbindlich an. Die Anmeldung muss schriftlich (auf dem vom Veranstal-
ter hierfür vorgesehenen Formular) erfolgen, bei Minderjährigen durch einen Personensorgeberechtigten. Der/die Anmeldende ist 
an sein Angebot für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim Veranstalter gebunden. Die Vergabe der Maßnahmeplätze 
erfolgt, wenn nicht anders in der Ausschreibung ausgewiesen, in der Reihenfolge der eingegangenen schriftlichen Anmeldungen. Der 
Reisevertrag kommt nach Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung (entweder per Briefpost oder auch Mail) zustande. Unseren 
Freizeiten kann sich grundsätzlich jede/-r anschließen. Allerdings erwarten wir von den Teilnehmenden, dass sie sich in die Maßnah-
men-gemeinschaft einbringen und sich an gemeinsamen Programmpunkten beteiligen. Wir planen und gestalten unsere Maßnah-
men aufgrund christlicher Inhalte, daher erwarten wir seitens der Teilnehmenden eine Bereitschaft, sich auf Andachten, Gottes-
diensten oder biblische Texte u.ä. einzulassen. Eine Zugehörigkeit zur Ev. Kirche wird nicht vorausgesetzt.  
2. Zahlung: 
Entsprechend der Ausschreibung ist ggf. eine Anzahlung zu zahlen. Der Gesamtpreis ist unter Angabe der Kostenstelle und des 
Namens des/der Teilnehmenden bis spätestens drei Wochen vor Reisebeginn auf das in der Ausschreibung/Anmeldebestätigung 
angegebene Konto zu überweisen, sofern nicht anders in der Ausschreibung vermerkt. Barzahlungen werden vom Veranstalter nicht 
entgegengenommen. Im Maßnahmenpreis sind zu erwartende Zuschüsse von Kirche, Landkreis und Kommune und ggf. weiteren 
Zuschussgebern berücksichtigt. Sollten Zuschüsse ausfallen, erhöht sich der Reisepreis entsprechend. Preissteigerungen, die mit 
einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen (z.B. Hafengebühren) oder Änderung von Wechsel-
kursen zusammenhängen teilen wir ihnen unverzüglich mit. Bei einer Erhöhung über 8 % ist der/die Teilnehmende berechtigt den 
Vertrag zu lösen. Preissteigerungen, die ab dem 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden, sind unwirksam. 
Unsere Maßnahmen sind nicht auf Gewinn ausgerichtet. Verbleiben trotz sorgfältiger und sparsamer Kalkulation Restmittel von 
mehr als 5 % des Reisepreises, mind. 20 Euro je Person, so werden sie erstattet. Darunter liegende Mittel dürfen für die Arbeit der 
Evangelischen Jugend verwendet werden. 
5. Rücktritt:  
Vom Reisevertrag kann jeder Zeit ohne Nennung von Gründen zurückgetreten werden. Der Reiserücktritt muss schriftlich erfolgen 
und gilt mit Posteingang. Bei Minderjährigen muss der Rücktritt von einer/einem Personensorgeberechtigten erklärt werden. Die 
bloße Nichtzahlung des Reisepreises ist keine Rücktrittserklärung. Bei Nennung eines Ersatzteilnehmenden haften der ehemalige und 
neue Teilnehmende gemeinsam für die Zahlung des Reisepreises. In diesem Fall wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € 
berechnet. Der Evangelischen Jugend steht es zu, den Ersatz-teilnehmenden nicht zu akzeptieren, wenn er dem in der Ausschreibung 
genannten Personenkreis nicht entspricht. Tritt der/die Anmeldende vom Reisevertrag zurück oder tritt der/die Teilnehmende die 
Maßnahme nicht an, so kann der Veranstalter einen angemessenen pauschalen Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen und 
Aufwendungen verlangen. Dieser beträgt bei einem Rücktritt (soweit nicht in der Ausschreibung anders ausgewiesen):  
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises, bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises, ab 7 Tage bis zum Fahrtbe-
ginn: 65 % des Reisepreises, ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises, und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reiseprei-
ses. 
Der/dem Teilnehmenden ist bewusst, dass im Falle bezuschusster Ferienfreizeiten, bei denen die Reisekosten vom Reisepreis allein 
nicht gedeckt werden, der beim Veranstalter im Rücktrittsfall verbleibende Schaden höher sein kann als der vom Anmeldenden 
bezahlte Reisepreis. Dem/Der Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis unbenommen, dass dem Veranstalter 
überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der tatsächliche Schaden geringer oder höher ist als die pauschale Entschädigung.  
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Dieser Flyer ist auch im Internet zu haben: 
unter www.ej-sw.de 

Teilnahmebedingungen 
Sind auf unserer Homepage in vollem Umfang ersichtlich! 

Die Anmeldung zur Mitarbeit auf der Konfifreizeit 

2025 in Oese erfolgt ausschließlich online! 

 

Online-Anmeldung 
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Ev. Jugend Soltau-Wietzendorf 



Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen über 

eine JuLeiCa verfügen, bzw. einen Mitarbeiter-

Grundkurs besucht haben.  

Aktuell planen wir mit 24 Plätzen für das Team. 

Kosten für Teamer: Keine!  

Grundsätzlich entscheidet über die Vergabe                             

der Plätze die Freizeitleitung. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit 

in Oese, 

 

                (Diakon Mitja Matuttis)                         

Wir wollen Euch ganz herzlich zu unserer gemeinsa-

men Konfirmandenfreizeit nach Oese einladen.   

Thematisch soll un-

sere KU-Freizeit vor 

allem um die Frage, 

wie kann ich meine 

Beziehung zu Gott 

und zur Welt ach-

ten lernen, gehen.  

So wollen wir über 

Jesus, Gott und den 

Heiligen Geist spre-

chen. Aber auch 

das Thema Gemein-

schaft soll aufgegriffen werden. Der gemeinsame 

Gottesdienst in der kleinen Patronatskapelle stellt dabei 

einen besonderen Abschluss dar.  

Neben dem Unterricht sollen natürlich noch jede Men-

ge weitere Programmpunkte, die wir mit Euch zusam-

men gestalten wollen, stattfinden. 

Auch in diesem Jahr ist es eine gemeinsame Freizeit von 

allen vier Kirchengemeinden sein und dadurch auch viel 

Spannendes, sowie Neues mit sich bringen. In jedem 

Fall erhaltet Ihr als Team eine noch größere Bedeutung.  
Fotoquelle: Diakon Mitja Matuttis 

Anmeldeschluss:  

Bitte gebt die Anmeldung für die Mitarbeit bis spä-

testens zum 14. Juli 2025 ab. Schneller und einfacher 

geht es natürlich über das Online-Anmeldeformular!  

Vorbereitungstreffen: 

In diesem Jahr wird es lediglich 2 Vorbereitungs-

treffen geben, welche BEIDE einzuplanen sind. Wir 

treffen uns am Sonntag, den 14.09.2025 von 12-17 

Uhr im Gemeindehaus der Lutherkirche und am Frei-

tag, den 10.10.2025 von 16-19 Uhr im Jugendraum 

der St.Johanniskirche.  

Weitere Termine: 

Für Dienstag, den 09.09.2025 laden wir um 19:00 

Uhr zu einem Info-Abend in die St.Johanniskirche in 

Soltau ein.  

Regionaler KU-Tag 13.09.2025 von 10-15 Uhr, dieser KU-

Tag bietet Euch auch die Chance den Konfijahrgang schon 

einmal vorher kennenzulernen. Extra Anmeldung!  

So ist es für uns selbstverständlich, dass ihr bei die-

sem Treffen vollständig dabei seid, wenn ihr gerne 

als Teamer mitfahren wollt! 

Grundsätze für die Anmeldung 

Anmeldeschluss und  
Vorbereitungstreffen:       

Kleiner Vorab-Hinweis für 2026: 

Nächstes Jahr wird die Konfifreizeit vom 10.-15. Oktober 2026 wieder in Oese 

stattfinden.  

MM/2024-11-28 

Lasst uns dies gemeinsam gestalten! 

Alle wichtigen Informationen zur Freizeit findet Ihr 

nun hier auf diesen Seiten. Wenn Ihr gerne dabei 

sein wollt, meldet Euch bitte möglichst schnell 

über das Online-Formular an.  

Herzliche Grüße, auch im Namen der Kollegen  


